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Sitzung vom 24. Oktober 2019

Gemeindeorganisation
Behörden, I nstitutionen
Totalrevision der Gemeindeordnung der Gemeinde ZellZH; Verab'
schiedung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember
2019 (Vorberatung zur Urnenabstimmung vom 9. Februar 20201

Weisung

1. Ausgangslage

Die Projektgruppe zur Totalrevision der Gemeindeordnung (GO) besteht je aus zwei Mitglie-

dern des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung sowie einer externen Fachberatung
(Gemeindepräsidentin, Schulpräsident, Abteilungsleiterin Bildung, Gemeindeschreiber sowie
Fachberatung durch lnoversum AG). Die Projektgruppe hat die Rückmeldungen aus dem
Gemeinderatébeschluss Nr. 260 vom 15. November 2018 (Kenntnisnahme des Entwurfs und

Beratung der Position/Stellung einzelner Behörden) in den GO-Entwurf integriert. Mit Ge-
meinderatsbeschluss Nr. 291 vom 13. Dezember 2018 wurde der GO-Entwurf für die öffent-
liche Vernehmlassung bis Ende April 2019 verabschiedet und gleichzeitig dem Gemeinde-
amt des Kantons Zürich (GAZ) zur Vorprüfung eingereicht. Es sind insgesamt fünf Stellung-
nahmen eingegangen (vier politische Parteien und eine Privatperson).

2. Erwägungen

2.1 Auswertung Vernehmlassungsvedahren
Nach Prüfung der Rückmeldungen wurde mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 135 vom 6. Juni
2019 die eingegangenen Stellungnahmen einer abschliessenden Würdigung unterzogen. Auf
der nachfolgenden Tabelle ist in der linken Spalte der GO-Entwurf mit rot eingefärbter 

^Ver-
nehmlassungsauswertung enthalten. ln der grau hinterlegten, mittleren Spalte sind die Stel-
lungnahmen aufgeführt. ln der rechten Spalte ist der jeweilige Entscheid gemäss vorenrähn-
tem Gemeinderatsbesch luss aufgeführt.

NEUE GEMEINDEORDNUNG
(GO.ENTWURF)

STELLUNGNAHMEN
DER POLITISCHEN
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Hinweise und Verweise auf die sültige GO L!ü/)
l. Alloemeine Bestimmunqen
Art. 1 Gemeindeordnuno (Aft.1)

Die Gemeindeordnung regelt den Bestand

und die Grundsätze der Organisation der

Gemeinde und bestimmt die

Zuständiqkeiten ihrer 0rqane,

Art.2 Gemeindeart (Art.2)

Zell ZH bildet eine politische Gemeinde. Sie

nimmt auch die Aufgaben der Volksschule

und weitere Aufoaben im Bereich Schule

european energy award
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(Hinweise und Verweíse auf die qültiqe GO fu¡kl)
und Bilduno wahr

ll. Die Stimmberechtioten

A. Politische Rechte

Art.3 Wählbarkeit
Die Mitglieder des Gemeinderats, der

Schulpflege, der

@undder
Rechnungsprüfungskommission müssen für
die Wahl in diese Organe ihren Wohnsitz in

der Gemeinde Zell ZH haben.

Stellungnahme SP:
Sozialkommission/Sozialbehörde sollte in

der ganzen Gemeindeordnung einheitlich
Sozialbehörde heissen.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell

bevozugt das Wort Sozialbehörde und
nicht Sozialkommission, da es sich
hierbei um eine Behörde handelt.

Stellungnahme EVP:
"Sozialkommission" müsste vermutlich

Sozialbehörde heissen.,

(Aft 3)

Anträge sind berücksichtigt. Die im ersten Entwurf

enthaltene Bezeichnung Sozialkommission ist

stringent aber nicht zwingend.

B. Urnenuahlen und -abstimmunoen

Art.4 Urnenwahlen
Durch die Urne werden auf die gesetzliche

Amtsdauer qewählt:
(Art. 5)

die Präsidentin bzw. der Präsident und

die Mitglieder des Gemeinderats mit

Ausnahme der Schulpräsidentln bzw.

des Schulpräsidenten, deren bzw.

dessen Wahl erfolgt durch die

Stimmberechtigten an der Urne im

Rahmen der Wahl der Mitglieder der
Schulpfleqe,

2. die Präsidentin bzw. der Präsident und

die Mitqlieder der Schulpfleqe,

3. die Präsidentin bzw. der Präsident und

die Mitglieder der
Rechnunosorüfunoskommission.

4 die Mitglieder

@,
der Stellungnahme SVP: Analog bevozugt

die SVP Zell auch an dieser Stelle das
Wort Sozialbehörde.

Anträge sind berücksichtigt.

5. die Friedensrichterin bzw
Friedensrichter.

der

Art.5 Verfahren (Att. 6 und Art.7)
1 Die Erneuerungswahlen der in Art. 4
erwähnten Behördenmitglieder und

Einzelämter erfolgen mit .leeren

Wahlveeehlås€nWahlzettel n.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell

schlägt vor, das Wort,,Wahlvorschläge"

mit dem Ausdruck ,,Wahlzetteln" zu

ersetzen.

Antrag ist berücksichtigt,

2 Bei Ersatzwahlen wird für
Behördenmitglieder und Einzelämter das

Verfahren der stillen Wahl angewendet.

Sind die Voraussetzungen für die stille Wahl

nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel

ven¡vendet.

3 Erfolgt eine Erneuerungs- oder
Ersatzwahl mit leeren Wahlzetteln, wird den

@in
Beiblatt beigelegt, auf dem die Personen

aufgeführt sind, die öffentlich zur Wahl

voroeschlaoen sind.
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(Hinweise und Ve¡weise auf die gültige CO [lú/L
Art.6 Obligatorische Urnenabstimmung Stellungnahme Privatperson zu Art. 6

Ziff. 9 und 10: 
"Es 

ist nicht

nachvollziehbar, wieso die

Finanzkompetenzen der Behörden und

der Gemeindeversammlung angepasst

werden, Seit der Festlegung der

bisherigen Kompetenz gab es kaum eine

lnflation(< 6.5%). Zudem entspricht es

nicht der Stärkung der demokratischen

Rechte, wenn die Finanzkompetenzen

nach oben angepasst werden und damit

der Einfluss der Gemeindeversammlqng
geschmälert wird. Von lnteresse wäre es

zu wissen, welche Auswirkungen die

vorgeschlagenen Finanzkompetenzen

auf die Vorlagen der vergangen 10 Jahre

gehabt hätten. -Antrag: Ubernahme aller

bisherigen Finanzkompetenzen (alte

GO),"

(Art.8)

Der Urnenabstimmuno sind zu unterbreiten

1. der Erlass und die Anderung der

Gemeindeordnung,

Stellungnahme FDP:,,Die vorberatende

Gemeindeversammlung muss unbedingt,

insbesondere bei Anderungen der
Gemeindeordnung, beibehalten werden.

Denn nur so ist eine Diskussion mit den

Stimmbürgern möglich. Eine

lnformationsveranstaltung genügt nicht,

diese ist unverbindlich."

Stellungnahme SP: Die SP ist der
Ansicht, dass die vorberatende GV

beibehalten werden soll, insbesondere

bei Änderungen der Gemeindeordnung.

So können die Stimmbürgerlnnen direkt

an der Diskussion beteiligt werden.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell

möchte die vorberatende

Gemeindeversammlung in Bezug auf

Gemeindeangelegenheiten beibehalten.

Stellungnahme EVP: Die vorberatende

Gemeindeversammlung soll beibehalten

werden. Ausnahme nur bei Geschäften,

bei denen die GV keine inhaltlichen

Anpassungen vornehmen kann

lZweckverbandsqeschäfte etc.).

Antrag grossmehrheitlich berücksichtigt: Die

vorberatende Gemeindeversammlung [GV] vor

Urnenabstimmungen nur bei Gemeindegeschäfte,

ohne

extrakommunale Geschäfte (vgl. nachstehend

Art. 10 Ziff.7 GO-Entwurf).

2, die Bewilligung von neuen einmaligen

Ausgaben von über CHF 2'500'000.00

für einen bestimmten Zweck und von

neuen wiederkehrenden Ausgaben von

über CHF 250'000.00 für einen

bestimmten Zweck;

Stellungnahme FDP: ,,Die alten

Kompetenzen sollen beibehalten werden

Das heisst, Beträge über CHF 1'500'000

bei einmaligen Ausgaben und CHF

150'000 unterliegen der

Urnenabstimmung.l'

Stellungnahme SP: Der Betrag bei den

einmaligen Ausgaben erscheint uns sehr

hoch; die Erhöhung sollte moderater

ausfallen. Bei den wiederkehrenden

Ausgaben sind wir der Auffassung, dass

der Betrag bei 1501000 bleiben soll.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell

möchte die Finanzkompetenzen der
einmaligen Ausgaben auf CHF

1'500'000.00 und der wiederkehrenden

(Erhöhung der Kompetenzen für die GV um CHF

1'000'A00.00 resp. CHF 100'000.00 für
wiederkeh re nd e Au sg ab e n)
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(Hinweise und Verweise auf díe oültioe GO /Linkl)

Ausgaben auf CHF 200'000.00

beschränken.

Stellungnahmê EVP: Kompetenz

Gemeindeversammlung bis CHF
2'000'000.00 (anstelle 2'500'000,00),

wiederkehrend CHF 200'000.00 (anstelle

250'000.00).

3. Ausgliederungen von einer oder
mehreren Aufgaben von erheblicher

Bedeutung, d.h. insbesondere solcher,

die von grosser politischer und
finanzieller Traoweite sind.

4. der Abschluss und die Anderung von

Verträgen über eine Zusammenarbeit

in Form eines Zweckverbands, einer
gemeinsamen Anstalt oder einer

iuristischen Person des Privatrechts,

5. der Abschluss und die Anderung von

Anschluss und

Zusammenarbeitsverträgen, wenn die

Gemeinde hoheitliche Befugnisse

abgibt oder die damit

zusammenhängenden neuen

Ausgaben an der Urne a)
beschliessen sind.

6, Vertråge über den Zusammenschluss

mit anderen Gemeinden.

7. Verträge üþer Gebietsänderungen von
erheblicher Bedeutung, d.h.

insbesondere solche, die einê Fläche

oder Bevölkerungszahl betreffen, die

für die Entwicklung der Gemeinde
wesentlich sind.

8. lnitiativen über Geschäfte, für die nicht

die Gemeindeversammlung zuständig

ist.

e.@
@
@
@
eHF-2r500€00{+

Stellungnahme FDP:,,Die

Veräusserungen von Liegenschaften des
Finanzvermögens und Belastungen von

Grundstücken mit dinglichen Rechten

sollen durch die Gemeindeversammlung
grundsätzlich bewilligt werden.

Verbunden damit ist der Auftrag an den

Gemeinderat für die bestmögliche
Venrvertung. Begründung: Durch die
jetzige und vorgeschlagene Regelung ist

es dem Gemeinderat kaum möglich, eine

solche Liegenschaft zum besten Preis zu

verkaufen. Dieser Vorschlag es soll dem

Gemeinderat ermöglichen, besser

verhandeln zu können und das beste.

Ergebnis ezielen zu können. Dieser

Vorschlag soll durch den Gemeinderat

ausformuliert werden."

Stellungnahme SP: Die SP ist
grundsätzlich zurückhaltend bei

Veräusserungen von gemeindeeigenen

Liegenschaften; Die Veräusserung von

Liegenschaften aus dem
Finanzvermöoen sowie Belastunoen von
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(Hinweise und Verweise auf die sültige GO [tü])
Grundstücken mit dinglichen Rechten

sollen durch die GV grundsätzlich

bewilligt werden, mit dem Auftrag zur

bestmöglichsten Venrertung durch den

Gemeinderat. Dies soll dem Gemeinderat

ermöglichen, besser verhandeln zu

können. Dieser Vorschlag soll durch den

GR ausformuliert werden und wie Art. 1 1,

Abs. 7, eingegliedert werden. Bei

Belastungen wie oben ZiÍt.2: ln Ar1. 11 ,

Abs. 7 und I Formulierung; Die

Veräusserung von Liegenschaften des

FV mit dem lnventan¡trert von mehr als

100'000 benötigen die grundsätzliche

Zustimmung der GV.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell

möchte die Ziffer 9 gänzlich streichen.

Des Weiteren ven¡veisen wir auf Artikel

1l,Ziffer7.
Stellungnahme EVP: Weglassen. (Bei

grossen Grundstückgeschäften dürfte der

Weg über die Urnenabstimmung einen

Abschluss aus zeitlichen Gründen meist

verunmöglichen. Zuweisung an die

Gemeindeversammlunq).

10.@
@
êHË25000000s

Stellungnahme FDP: ,,Die FDP wünscht

sich auch hier, dass die Limite bei CHF

1'500'000 bestehen bleibt. Eigentlich ist
jede lnvestition ins Finanzvermögen an

der Urne zu bewilligen, siehe dazu auch

unsere Anmerkungen zu Art. 11, Abs. 8."

Stellungnahme SP: Jede lnvestition ins

Finanzvermögen ist an der Urne zu

bewilligen. Vgl. Art. 1 1, Abs. 8.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell

beantragt, den Betrag auf CHF

1'500'000.00 zu reduzieren.

Stellungnahme EVP: lnvestitionen in

Liegenschaften des Finanzvermögens im

Betrag von über CHF 2'000'000"00

lanstelle 2'500'000. 00).

Art.7 Fakultatives Referendum (Art, 9)

1 ln der Gemeindeversammlung kann ein

Drittel der Stimmberechtigten, die bei der
Abstimmung über dieses Geschäft

anwesend waren, verlangen, dass über den

Beschluss nachträglich an der Urne

abgestimmt wird, sofern dies nicht durch

übergeordnetes Recht ausgeschlossen ist.

2 lm Ubrigen sind felgende-Beseh[is.seyq!
der Gemeindeversammlunq erlassenen

Rechtssätze vom fakultativen Referendum

ausoenommên:

1@
eêm€indeYers€mfrlunq

2,@
@
@
Tauseh und Abeabe im Baureeht

Stellungnahme FDP:,,Beim

Verwaltungsvermögen sind wir
einverstanden. Jedoch sollte beim

Finanzvermöoen das fakultative
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Referendum möglich sein. Kann uns der
Gemeinderat Beispiele nennen, über

welche nicht an der Ume abgestimmt

werden könnte?"

Stellungnahme SP: Die Formulierung

erscheint uns unklar. Eine Erläuterung ist

wünschenswert.

G. Gemeindeversammlunq

Art.8 RechtseÞunosbefuon isse (Att.121

Die Gemeindeversammlung,. ist zuständig

für den Erlass und die Anderung von

wichtigen Rechtssälzen. Dazu gehören die

Grundsätze der Gebührenerhebung, d,h,
namentlich die Art und der Gegenstand der

Gebühr, die Grundsätze der Bemessung

und der Kreis der abgabepflichtigen
Personen, sofern diese nicht durch die

übergeordnete Gesetzgebung bestimmt

sind, und insbesondere folgende

Verordnunoen:

1. die Personalverordnuno.

2. die Polizeiverordnunq,

3. die Entschädigungsverordnung von

Behördenmitqliedern.

Art.9 Planunosbefuonisse Art.131
Die Gemeindeversammlung ist zuständig

für die Festsetzuno und Anderunq:

1. des kommunalen Richtplans,

2. der Bau; und Zonenordnung, Anmerkung Privatperson:,,bei Bau-

und Zonenordnung fehlt beim Wort Bau
ein .-."

Hinweis wird verdankt und selbstverständlich

berücksichtigt.

3. deskommunalenErschliessunqsplans,
4. von Sonderbauvorschriften und

Gestaltunqsplänen

Art. 10 Allgemeine Verualtungsbefugnisse Stellungnahme Privatperson zu Art.
10: ,,Es ist nicht nachvollziehbar, wieso

Artikel 16, Ziffer 5, der
Mustergemeindeordnung nicht

übernommen. lnsbesondere die im

Kommentar aufgeführten Argumente

wären eine Beitrag zur Stärkung der
demokratischen Rechte. Ein

Lösungsansatz dazu könnte eine

Plafonierung sein. - Antrag:

Die Schaffung von neuen Stellen ist - im

Sinne der Empfehlungen des

Gemeindeamts - an die

Gemeindeversammlung zu delegieren.
Die Gemeindeversammlung hat jedoch

nicht über jede einzelne Stelle zu

entscheiden, sondern legt jeweils eine

Stellenplafonierung fest innerhalb der der

Gemeinderat selbständig beschliessen
kann."

(Art.14)

Antrag ist berücksichtigt.

Die Gemeindeversammlung ist zuständig

für:
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(Hinweise und Verweise auf die sültise GO fu!k/)
die politische Kontrolle über Behörden,

Verualtung und die weiteren Träger
öffentlicher Aufqaben,

2. die Ausgliederung von einer oder
mehreren Aufgaben von nicht

erheblicher Bedeutung, d.h.

insbesondere solcher, die nicht von
grosser politischer oder finanzieller
Traoweite sind.

3, den Abschluss und die Anderung von

Anschluss und

Zusammenarbeiisverträgen gemäss

ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer
Aufgaben, sofern die Gemeinde keine

hoheitlichen Befuqnisse abqibt,

4. Verträge zu Gebietsänderungen, die

bebautes Gebiet betreffen und nicht

von erheblicher Bedeutung sind, d.h.
insbesondere solche, die eine Fläche

oder eine Bevölkerungszahl betreffen,

die für die Entwicklung der Gemeinde

nicht wesentlich sind,

5. lnitiativen über Geschäfte, für die nicht

die Urnenabstimmuno zuständiq ist,

6. die Enichtung

Ei genwi rtschaftsbetrieben,

keine Verpflichtung
überoeordnetes Recht besteht .

von

soweit

durch

Stellungnahme SVP; Der Punkt am

Ende des Satzes wird durch ein Komma

ersetzt (siehe unten).

Hinweis ist berücksichtigt.

7. die Vorberatunq aller der

Urnenabstimmunq unterstehenden

Geschäfte. Davon ausqenommen sind

Volks-, Einzelinitiativen, Vertråqe und

Rechtsqrundlagen über den

Zusammenschluss oder der

Zusammenarbeit mit ¡¡llercn
Gemeinden.

Stellungnahmen teilweise berücksichtigt durch die

neue Bestimmung von Ziff.7 in Art. 10 GO-

Entwurf.

Stellungnahme SP: Festsetzung des

Publikationsorganes - wie vorher - bei der

GV; neuer Abs, 7, fällt dafür bei Art. 16

weg.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell hat

entschieden, an dieser Stelle eine siebte

Ziffer anzufügen: 7, das amtliche

Publikationsoroan,

Alle Anträge sind nicht berücksichtigt, da die

Festlegung des Publikationsorganes durch GR zu

erfolgen hat.

Art. 11 Finanzbefugnisse Stellungnahme Privatperson zu Art. 11

Zitf .4,7 und 8: ,,Es ist nicht

nachvollziehbar, wieso die

Finanzkompetenzen der Behörden und

der Gemeindeversammlung angepasst

werden. Seit der Festlegung der

bisherigen Kompetenz gab es kaum eine

lnflation(< 6.5%). Zudem entspricht es

nicht der Stärkung der demokratischen

Rechte, wenn die Finanzkompetenzen

nach oben angepasst werden und damit

der Einfluss der Gemeindeversammlung
geschmälert wird. Von lnteresse wäre es

zu wissen, welche Auswirkungen die

vorgeschlagenen Finanzkompetenzen

auf die Vorlaoen der veroanoen 1 0 Jahre

(Att. 15)

Antrag wird vollumfänglich nicht berücksichtigt, da

er verkennt, dass mit der Aufhebung der

Werkkommission Aufgaben an GR und

Verwaltung delegiert wurden, ohne die bisherigen

Finanzbefugnisse anzupassen.
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Hinweise und Verweíse auf die sültiqe G0 fulkl)
gehabt hätten. - Antrag: Ubernahme aller

bisherigen Finanzkompetenzen (alte

G0).'
Die Gemeindeversammlung ist zuständig

für:

1. die Festsetzuno des Budoets.

2. die Festsetzung

Gemeindesteuerfusses.

des

3. die Kenntnisnahme des Finanz- und
Aufoabenolans.

4, die Bewilligung von neuen einmaligen

Ausgaben über CHF 200'000.00 bis

CHF 2'500'000.00 für einen

bestimmten Zweck und von neuen

wiederkehrenden Ausgahen iiher CHF

50'000.00 bis CHF 250'000.00 für
ainan haofimmta¡ 7vø¡V

Stellungnahme FDP: ,,Nach Ar1..17,Ziff .

4 besteht ein Widerspruch der Beträge.

Aber gemäss unseren Ausführungen zu

Art. 6, Ziff. 2 treten wir für die Limite von

CHF 150'000, bzw. CHF 1'500'000 ein."

Stellungnahme SP: Siehe Art. 6, Abs. 2.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell

schlägt vor, die einmaligen Ausgaben auf

CHF 1'500'000.00 und die

wiederkehrenden auf CHF 200'000.00 zu

beschränken.

Stellungnahme EVP: Die Bewilligung

von neuen einmaligen Ausgaben über

CHF 200'000.00 bis CHF 2'000'000.00
(anstelle 2'500'000,00) für einen
bestimmten Zweck und von neuen

wiederkehrenden Ausgaben über CHF

50'000.00 bis CHF 200'000.00 (anstelle

250'000.00) für einen bestimmten Zweck.

Anträge sind nicht berücksichtigt
(Finanzkompetenzen gemäss GO-Entwurf

entsprechen einem Benchmarking).

5. die Genehmigung

Jahresrechnunqen.

der

6. die Genehmigung von Abrechnungen

aus Gemeindeversammlungs- und

Urnenabstimmungskrediten, wenn

diese den bewilligten Kredit

übersteigen,

Stellungnahme FDP: 
"An 

sich sollte hier

nur die Kenntnisnahme erfolgen, da eine

nachträgliche Küzung eines

Nachtragkredites nicht möglich ist. Sofern

es die RPK verlangt, braucht es eine

Genehnrigung durch die

Gemeindeversammlung. Damit ergibt

sich ein neuer Kompetenzartikel bei der
RPK."

7. dig Vorfinanzierung.. von

I nvestitionsvorhaben,die-¡leiåusse+ung

@
@
@' 
Reehten im Werl 'tber e HF

1'500'000,00 bis e HF 2'500'000,00,

Stellungnahme FDP: ,,Zu den Limiten

siehe Art. 6, Ziff. 9." ) ,Die
Veräusserungen von Liegenschañen des
Finanzvermögens und Belastungen von

Grundstücken mit dinglichen Rechten

sollen durch die Gemeindeuersammlung
grunds ätzlich bewilligt w erden.

Verbunden damit ist der Auftrag an den

Gemeinderat für die bestmögliche

Verwertung. Begründung: Durch die

þtzige und vorgeschlagene Regelung ist

es dem Gemeinderat kaum möglich, eine

so/cfre Liegenschaft zum besten Preis zu

verkaufen. Dieser Vorschlag es so// dem

G e mei n de rat e rmögllchen, besser
verhandeln zu können und das besfe

Ergebnis enielen zu können. Dieser

Vorschlag soll durch den Gemeinderat

ausformuliert werden."

Stellunqnahme SP: Siehe Art. 6, Abs. 9.

Anträge sind teilweise berücksichtigt.
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(Hinweise und Verueise auf die sültiqe 60 Atnk/)

Stellungnahme SVP: Die Veräusserung

von Liegenschaften des

Finanzvermögens und Belastungen von

Grundstücken mit dinglichen Rechten

müssen durch die GV grundsätzlich

bewilligt werden, mit dem Auftrag zur

bestmöglichsten Verwertung durch den

Gemeinderat. Begründung: Durch die
jetzige und Vorgeschlagene Regelung ist

es kaum möglich, eine solche

Liegenschaft zu Bestpreis zu verkaufen.

Dieser Vorschlag soll es dem

Gemeinderat ermöglichen, besser
Verhandeln zu können und den besten

Preis zu ezielen. Dieser Vorschlag soll

durch den GR ausformuliert werden und

wie Art. 1 1, Abs. 7, eingegliedert werden.

---- Hingegen bei der Belastung wie Ziff.

2. Vorschlag: ln Art 11, 7 & 8:

Veräusserung von Liegenschaften des

FV mit dem lnventarwert von mehr als

100'000 benötigen die grundsätzliche

Zustimmung der GV. Vorschlag der FDP

Stellungnahme EVP: Die Veräusserung

von Liegenschaften des

Finanzvermögens und Belastungen von

Grundstücken mit dinglichen Rechten im

Wert über CHF 200'000.00 (anstelle CHF

1'000'000.00 bis 2'500'000.00).

8. die Veräusserunq von Liegenschaften

des Finanzvermöqens sowie

Belaslunoen von Grundstücken mit

drinqlichen Werten über CHF

1'500'000. 00 bi+CtlF4500€0S30

Stellungnahmen teilweise berücksichtigt durch die

neue Bestimmung von Ziff. 8 in Art. 11 GO-

Entwurf.

9. lnvestitionen in Liegenschaften des

Finanzvermögens im Betrag über CHF

1'500'000. 00åis€È1F450O00O3&*

Stellungnahme FDP: ,,Müssten auf alle

Fälle an der Urne vorgelegt werden, bzw.

Limiten gemäss Añ. 6, Ziff. 2;' (siehe

oben)

Stellungnahme SP: Die SP ist der
Ansicht, dass bei lnvestitionen ins

Finanzvermögen stets eine
Urnenabstimmung erfolgen soll. Vgl.

oben Art. 6, Abs. 10.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell

möchte die lnvestitionen in

Liegenschaften bis CHF 1'500'000.00

deckeln.

Stellungnahme EVP: Weglassen (in Art.

6.2 qereqelt)

Anträge sind teilweise berücksichtigt.

lll. Die Gemeindebehörden

A. Allqemeine Bestimmungen
Stellungnahme SP: Die SP regt an, hier
gemäss der Mustervorlage des

Gemeindeamtes Zürich einen Artikel mit

der Offenlegung von

lnteressenbindunqen einzufüoen.

Antrag ist berücksichtigt in Art, 13 GO-Entwurf.

Arl.12 Deleoation an einzelne Mitqlieder oder (Art.20)

Seite I von 28
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(Hinweise und Verweise auf die sültise G0 fu¡kl)
an Ausschüsse
Die Behörden können jedezeit

beschhessen, dass bestimmte Geschäfte

oder Geschäftsbereiche durch díe einzelnen
Mitglieder oder Ausschüsse in eigener

Verantwortung erledigt werden. Sie legen

deren Aufoaben und Komoetenzen fest.

Artl 13 Offenlequnq der lnteressenbindung
1 Die Mitglieder von Behörden legen ihre

lnteressenbindung offen
lnsbesondere geben sie Auskunft sie über:

a) ihre beruflichen Tätigkeiten

b) ihre Mitgliedschaften in Organen und

Behörden der Gemeinden, des Kantons und

des Bundes
¡\ ihra ôr¡ano+all¡ ¡n¡ in ¡ ¡nÀ u¡acantli¡hanv¡l l r ç vr vur rrrurq¡ ¡v r¡ ¡

Beteiligungen an Organisationen des
privaten Rechts

Neu eingefügte Bestimmurtg von Art. 13,

Offenlegung der lnteressenbindung, aufgrund der

Empfehlung des kantonalen Gemeindeamts
(GAZ).

2 die lnteressenbindungen werden

veröffentlich

B. Gemeinderat

Art.14 Zusammensetsunq (Aft.21)

1 Der Gemeindevorstand wird als

Gemeinderat bezeichnet. Er besteht aus

sieben Mitgliedern, die Präsidentin bew. der

Präsident und die Schulpräsidentin bzw. der

Schuloräsident inbeoriffen.

2 Die Präsidentin bzw. der Präsident des

Gemeinderates und die Präsidentin bzw.

der Präsident der Schulpfleqe wid-werden
direkt durch die Urnenabstimmung gewählt.

Der Gemeinderat konstituiert sich im

Übrioen selbst.

Stellungnahme Privatperson:,,Aussage
2. Satz ist nicht verständlich, da die Wahl

Gemeinderat inkl. Präsidium in Art 4,

Ziffer 1 geregelt ist."

Antrag ist berücksichtigt.

Art. 15 Wahlbefuqnisse Att.22)
1 Der Gemeinderat wählt, ausgenommen

im Bereich Schule und Bildung sowie

Soziales, die Vertretungen der Gemeinde in

Organisationen des öffentlichen und
privaten Rechts, soweit das

Organisationsrecht dieser Organisationen

die Zuständigkeit nicht anders regelt und
nicht die Gemeindeversammlung zuständig

ist.

Die Wahl der Mitglieder der Schulpflege und

Sozialbehörde ist von dieser Bestimmung nicht

betroffen.

2 Der Gemeinderat wählt die Mitglieder des

Wahlbüros.

Art. 16 Rechtsetzu nosbefuon isse Art.23)
Der Gemeinderat ist zuständig für den

Erlass und die Änderung von weniger

wichtigen Rechtssätzen. Dazu gehören alle

Erlasse, sofern nicht die

Gemeindeversammlung oder die

Schulpfleoe zuständiq sind.

Stellungnahme SP: Die SP regt eine

schlankere Formulierung an: Der

Gemeinderat ist zuständig für Erlasse

und die Anderung von Erlassen, sofern

nicht die Gemeindeversammlung oder
die Schulofleoe zuständio sind.

Antrag ist nicht berücksichtigt.

Art. 17 Allqemeine Veff'raltunosbefuonisse Stellunoahme Privatoerson zu Art. 16. (Att.24)
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NEUE GEME¡NDEORDNUNG
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(Hinweise und Verweise auf die gültige GO AitU)
Ziff. 4 und 5: ,,Stellungnahme
Privatperson zu Art. 10: ,,Es ist nicht

nachvollziehbar, wieso Artikel 16, Ziffer 5,

der Mustergemeindeordnung nicht

übernommen, lnsbesondere die im

Kommentar aufgeführten Argumente

wären eine Beitrag zur Stärkung der

demokratischen Rechte. Ein

Lösungsansatz dazu könnte eine

Plafonierung sein. - Antrag: Die

Schaffung von neuen Stellen ist - im

Sinne der Empfehlungen des

Gemeindeamts - an die

Gemeindeversammlung zu delegieren.

Die Generalversammlung hat jedoch

nicht über jede einzelne Stelle zu

entscheiden, sondern legt jeweils eine

Stellenplafonierung fest innerhalb der der

Gemeinderat selbständig beschliessen

kann."

Stellungnahme Privatperson zu Art. 16

Ziff .4-6:,,Die Gemeinde Zell ist seit über

16 Jahren eine Einheitsgemeinde.

Trotzdem finden sich immer noch eine

Vielzahl! von Sondenegeln für den

Bereich Schule und Bildung. Diese

Reglungen auS der 
"alten"

Gemeindeordnung sind nicht m.E. nicht

mehr zeitgemäss und sollten ersetzt

werden durch die Empfehlungen der
Mustergemeindeordnung. - Antrag:

Ubernahme der entsprechenden Artikel

für die Schulpflege im Sinne

eigenständigen Kommission (früher

Kommission mit selbständiger

Verwaltungsbefugnis) gemäss

Mustergemeindeverordnung Kanton

Zürich."

Alle Anträge sind nicht berücksichtigt, da sie

anachronistisch sind bzw. einer zeitgemässen

Verwaltungsführung nicht entsprechen.

1 Der Gemeinderat hat die ihm gemäss

kantonalem und eidgenössischem Recht

zustehenden Aufgaben.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell ist

der Meinung, dass der Ausdruck

Gemeinderat mit dem Wort
Gemeindeversammlung ersetzt werden

sollte.

Stellungnahme ist nicht berücksichtigt,

2 lm Weiteren nimmt der Gemeinderat

foloende Aufoaben wahr:

1. die Bestimmung des amtlichen

Publikationsorgans,

Stellungnahme SP: Siehe Art. 10, neu

Abs.7.
Stellungnahme SVP: Aufgrund der

vorangegangenen Zusatzziffer bei der
Generalversammlung (recte:

Gemeindeversammlunq) wird diese Ziffer

oestrichen.

Stellungnahme ist nicht berücksichtigt.

2. die Erteilung

Gemeindebüroerrechts.

des

3. die lnitiierung und Unterstülzung von

Gemeindereferenden.

4. die Schaffung und Aufhebung von

Stellen, ausgenommen im Bereich

Schule und Bildunq.

5. die Anstelluno des
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(Hinweise und Verweise auf die qültige G0 fulkl)
Gemeindepersonals, ausgenommen

im Bereich Schule und Bildunq,

6. der Abschluss und die Anderung von

Anschluss und
Zusammenarbeitsverträgen mit

anderen Gemeinden, soweit diese

nicht den Bereich Schule und Bildung

betreffen oder die

Gemeindeversammlunq zuständiq ist,

7. Verträge zu Gebietsänderungen, die

unbebautes Gebiet betreffen und nicht

von erheblicher Bedeutung sind, d.h.

insbesondere solche die eine Fläche

betreffen, die für die Entwicklung der

Gemeinde nicht wesentlich ist,

8. die Festsetzung von Bau und
Nlirra¡r rlinian r rn¡l ôr rlrlio¡nlänan

9. die Aufstellung von lnventaren als

vorsorgliche Schutzmassnahmen für
Objekte des Natur- und

Heinratschutzes.

10. die Ubernahme ins öffentliche

Eigentum der Gemeinde und die

Offentlicherklärung von privaten

Strassen, Fusswegen und

Kanalisationen,

1'l , die Aufhebung von öffentlichen

Strassen und Fussweqen,

12. die Festlegung der Anzahl der

Mitqlieder des Wahlbüros,

13. die Bestimmung des Amtslokals der

Friedensrichterin bzw. des
Friedensrichlers.

Art.18 Finanzbefugnisse Stellungnahme Privatperson zu Art. 17

Ziff .3, 4,6 und 7: ,,Es ist nicht

nachvollziehbar, wieso die

Finanzkompetenzen der Behörden und

der Gemeindeversammlung angepasst

werden. Seit der Festlegung der
bisherigen Kompetenz gab es kaum eine

lnflation(< 6.5%). Zudem entspricht es

nicht der Stärkung der demokratischen
Rechte, wenn die Finanzkompetenzen

nach oben angepasst werden und clamit

der Einfluss der Gemeindeversammlung
geschmälert wird. Von lnteresse wäre es

zu wissen, welche Auswirkungen die

vorgeschlagenen Finanzkompetenzen

auf die Vorlagen der vergangen 1 0 Jahre
gehabt hätten. - Antrag: Ubernahme aller

bisherigen Finanzkompetenzen (alte

c0)."

(Att.25)

Antrag ist nicht berücksichtigt.

1 Der Gemeinderat ist zuständiq für:

1. denAusqabenvollzuq,
2. oebundene Ausqaben,

3. die Bewilligung von im Budget

enthaltenen neuen einmaligen

Ausgaben bis CHF 200'000.00 für
einen bestimmten Zweck und neuen

wiederkehrenden Ausoaben bis CHF

(bislang CHF 100'000.00, bei ICT-Ersatz, der
Bürger kann via Budgetgenehmigung dem Betrag

zustimmen)
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Hinweise und Verweise auf die qültioe GO /Linkl)

50'000.00 für einen bestimmten Zweck,

4. die Bewilligung von im Budget nicht

enthaltenen neuen einmaligen

Ausgaben bis CHF 100'000.00 für

einen bestimmten Zweck, höchstens

bis CHF 300'000.00 im Jahr, und von

neuen wiederkehrenden Ausgaben bis

CHF 50'000.00 für einen bestimmten

Zweck, höchstens bis CHF 150'000.00

im Jahr,

Stellungnahme FDP: ,,Die FDP tritt hier

für den Maximalbetrag von CHF 200'000

ein."

Stellungnahme SP: Bei wiederkehrenden

Ausgaben höchstens 100 000, auch

dieser Betrag ist hoch und damit
problematisch.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell

möchte die Limite für einmalige

Ausgaben auf CHF 200'000.00 im Jahr
und für wiederkehrende Ausgaben auf

CHF 100'000.00 im Jahr senken.

Stellungnahme EVP: Unterstülzung der

Erhöhung der Höchstkompetenz von

CHF 200'000.00 auf CHF 300'000.00.

(Anpassung der Kompetenzen von CHF

200'000,00 auf CHF 300'000.00)

Anträge sind nicht berücksichtigt.

5. die Genehmigung von Abrechnungen

aus Gemeindeversammlungs- und

Urnenabstimmungskrediten, sofern

diese den Kredit nicht übersteigen,

Stellungnahme SP:,lnformationspflicht,
vgl. Art.11, Abs. 6."

Stellungnahme SVP: Gemäss der SVP

Zell sollte an dieser Stelle eine

lnformationsoflicht vorherrschen.

Stellungnahme ist nicht berücksichtigt, da das

kantonale lnformations- und Datenschutzgesetz

das lnformationsbedürfnis abdeckt (lDG; LS

170.4).

6. die Veräusserung von Liegenschaften

des Finanzvermögens urd

@
Oingli€h€n-Re€hten-im Wert bis CHF

1'500'000.00,

Stellungnahme FDP: ,,Wie beiArt. 6,

Ziff. I treten wir hier auch nur für eine
grundsätzliche Zustimmung ein,

unabhängig von der Höhe des

mutmasslichen Betrages."

Stellungnahme SP: Siehe Art. 6, Abs. I
und Art. 1'l . Abs. 7.

(Der neue Betrag macht den GR handlungsfähig

und er ist zeiþemäss.)

Stellungnahmen sind teilweise berücksichtigt.

7, lnvestitionen in Liegenschaften des

Finanzvermögens bis CHF

1'500'000.00.

Stellungnahme SP: GV
(=Gemeindeversammlung) sollte nur

Grundsatzentscheidungen fällen. Es

sollte unterschieden werden zwischen

bestehenden Liegenschaften,

Neuakquisitionen, Sanierung etc.

Stellungnahme SVP: Diese Bestimmung

muss aufgrund vorangegangener

Anderunoen anoeoasst werden.

Anträge sind nicht berücksichtigt.

2 Der Gemeinderat regelt in einem Erlass

die Befugnisse der Ausschüsse, der

einzelnen Mitglieder des Gemeinderats und

der Gemeindeanoestellten.

ArL 19 Ubertraounq von Aufqaben

1 Der Gemeinderat kann

Gemeindeangestellten bestimmte Aufgaben

zur selbständioen Erlediqunq übertraoen.

2 Der Gemeinderat kann die Kompetenz für
Anstellung und Kündigung, mit Ausnahme

der Gemeindeschreiberin bzw, des

Gemeindeschreibers und der

Abteilungsleiterinnen bzw. Abteilungsleiter,

teilweise oder ganz einzelnen Mitgliedern

des Gemeinderats oder

Gemeindeanqestellten deleoieren.

3 Ein Erlass regelt die Aufgaben und

Entscheidunosbefuonisse.

4 Die Gemeindeschreiberin bzw. der

Gemeindeschreiber leitet die

Gemeindeven¡valtuno,
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Hinweise und Verweise auf die qült¡qe G0 /l-ink/)

C. Schulofleqe

Art.20 Zusammensetzuno (Art 35

1 Die Schulpflege besteht aus fünf
Mitgliedern, die Schulpräsidentin bzw. der

Schuloräsident inbeoriffen.

2 Die Schulpräsidentin bzw. der

Schulpräsident wird direkt durch die

Urnenabstimmung gewählt. Die Schulpflege
konstituiert sich im Ubriqen selbst.

Art.21 Antragsrecht Stellungnahme Privatperson zu Art. 20
(sollte im Sinne der Muster-GO Art. 32

sein): ,,Die Gemeinde Zell ist seit über 16

Jahren eine Einheitsgemeinde. Trotzdem

liltucil stultt¡ililtct iluulteillc vtct¿ailu vuil

Sonderregeln für den Bereich Schule und

Bildung. Diese Reglungen aus der,,alten"
Gemeindeordnung sind niqht m.E. nicht

mehr zeitgemäss und sollten ersetzten
werden durch die Empfehlungen der
Mustergemeindeordnung. - Antrag:

Ubernahme der entsprechenden Artikel
für die Schulpflege im Sinne
eigenständigen Kommission (früher

Kommission mit selbständiger
Verwaltungsbefugnis) gemäss

Mustergemeindeverordnung Kanton

Zürich."

(neu)

Stellungnahme kann nicht berücksichtigt werden,

da sie verkennt, dass das Gemeindegesetz{GG;
Lù rJ r. r l uä5 vuillSsuilurgcSct¿ (vù\r, Lù

412.100) nicht derogiert, das heisst GG und VSG

bleiben gleichzeitig wirksam.

Anträge der Schulpflege an die

Gemeindeversammlung und an die Urne

sind dem Gemeinderat einzureichen, der

sie zusammen mit seiner
Abstimmunosemofehluno weiterleitet.

Atl.22 Wahlbefuqnisse Att,37)
Die Schulpflege wählt im Bereich Schule
und Bildung die Vertretungen der Gemeinde
in Organisationen des öffentlichen und
privaten Rechts, soweit das

Organisationsrecht dieser Organisationen

die Zuständigkeit nicht anders regelt und

nicht die Gemeindeversammlung zuständig
ist.

Att.23 Rechtsetzu nosbefuon isse
Die Schulpflege ist zuständig für den Erlass

und die Anderung von weniger wichtigen

Rechtssätzen im Bereich Schule und

Bildung, sofern nicht die

Gemeindeversammluno dafür zuständiq ist,

Art.24 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse Stellungnahme Privatperson zu A1L. 23

Ziff. 4-5 sollten auch in der Kompetenz

des Gemeinderates sein: ,,Die Gemeinde
Zell ist seit über 16 Jahren eine
Einheitsgemeinde. Trotzdem finden sich
immer noch eine Vielzahll von

Sonderreqeln für den Bereich Schule und

(Art.39)

Stellungnahme kann nicht berücksichtigt werden,

da sie verkennt, dass das Gemeindegesetz (GG;

LS 1 31 .1 ) das Volksschulgesetz (VSG; LS

412J00) nicht derogiert, das heisst GG und VSG

bleiben oleichzeitio wirksam.
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NEUE GEMEINDEORDNUNG
(GO.ENTWURF)
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Hinweise und Verweise auf die qültioe GO [Dkl)
Bildung. Diese Reglungen aus der,,alten"

Gemeindeordnung sind nicht m.E. nicht

mehr zeitgemäss und sollten ersetzten

werden durch die Empfehlungen der
Mustergemeindeordnung. - Antrag:

Ubernahme der entsprechenden Artikel

für die Schulpflege im Sinne

eigenständigen Kommission (früher

Kommission mit selbständiger

Verwaltungsbefugnis) gemäss

Mustergemeindeverordnung Kanton

Zürich."

1 Die Schulpflege führt die Primar- und

Sekundarstufe der öffentlichen Volksschule

und nimmt weitere Aufgaben und

Befugnisse im Bereich Schule und Bildung

wahr, soweit nicht andere Organe zuständig

sind.

2 Die Schulofleqe ist weiter zuständio für:

die Schaffung und Aufhebung von

Stellen im Bereich Schule und Bildung,

soweit dafür nicht kantonale Stellen

zuständiq sind,

2. die Aufteilung der vom Kanton in

Vollzeiteinheiten zugeordneten Stellen

für Lehrpersonen und Schulleitungen

der öffentlichen Volksschule in einem

Stellênolan.

3, die Anstellung der Lehrpersonen, der

Schulleitungen, der Schulverwaltung

und der weiteren Mitarbeitenden im

Bereich Schule und Bildunq,

4. den Abschluss und die Anderung von

Anschluss und

Zusammenarbeitsverträgen mit

anderen Gemeinden, soweit diese den

Bereich Schule und Bildung betreffen

und nicht die Gemeindeversammlung

zuständio ist,

5. den Entscheid über die Aufnahme

auswärtiger Schülêrinnen oder Schüler

und die Festsetzung der Schulgelder

für diese,

Art.25 Finanzbefugnisse Stellungnahme Privatperson zu ArL 24

Ziff. 3 und 4: ,Es ist nicht

nachvollziehbar, wieso die

Finanzkompetenzen der Behörden und

der Gemeindeversammlung angepasst

werden. Seit der Festlegung der

bigherigen Kompetenz gab es kaum eine

lnflation(< 6,5%). Zudem entspricht es

nicht der Stärkung der demgkratischen

Rechte, wenn die Finanzkompetenzen

nach oben angepasst werden und damit

der Einfluss der Gemeindeversammlung
geschmàlert wird. Von lnteresse wäre es

zu wissen, welche Auswirkungen die

vorgeschlagenen Finanzkompetenzen

auf die Vorlaqen der veroangen 10 Jahre

(Att.40)
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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Sitzung vom 24. Oktober 2019

NEUE GEMEINDEORDNUNG
(GO.ENTWURF)

STELLUNGNAHMEN
DER POLITISCHEN
PARTEIEN EVP, FDP,
SP UND SVP SOWIE
EINER
PRIVATPERSON
ICHRONOLOGISCHì

GEMEINDERATSENTSCHEID
voM 06.06.20r9(GRB NR.
13512019)

(Hinweise und Verweise auf die oültioe GO /Link/)

gehabt hätten. - Antrag: Ubernahme aller

bisherigen Finanzkompetenzen (alte

G0),"

1 Die Schulpflege ist im Rahmen ihrer
Aufoaben zuständio für:

1, denAusqabenvollzuq,
2. qebundeneAusqaben,

3. die Bewilligung von im Budget

enthaltenen neuen einmaligen
Ausgaben bis CHF 100'000.00 für
einen bestimmten Zweck und neuen

wiederkehrenden Ausgaben bis CHF

30'000.00 für einen bestimmten Zweck,

4. die Bewilligung von im Budget nicht

enthaltenen neuen einmaligen
Ausgaben bis CHF 100'000.00 für
einen besti¡nnnten Zweck, höchstens

bis CHF 150'000.00 im Jahr, und von

neuen wiederkehrenden Ausgaben bis

CHF 30'000.00 für einen bestimmten

Zweck, höchstens bis Cl-lF 50'000.00
im Jahr.

2 Die Schulpflege kann die Befugnisse
gemäss den Ziffern 1 und 2 Ausschüssen,

einzelnen Mitgliedern der Schulpflege
oder Gemeindeanqestellten deleqieren.

3 Die Schulpflege regelt in einem Erlass die

Befugnisse der Ausschüsse, der einzelnen
Mitglieder der Schulpflege und der
Gemeindeanoestellten.

Art.26 Teilnahme an den Sitsungen der
Schulofleqe

(Att.41)

1 Die Schulleiterinnen und Schulleiter und

eine Vertreterin baiv. ein Vertreter der

Lehrpersonen nehmen mit beratender

St¡mmê an den Sitzungen der Schulpflege

teil.

Stellungnahme SP: Es sollte
mindestens eine Vertreterin/ein Vertreter

der Lehrpersonen teifnehmen. Nicht alle

Schullelterlnnen slnd Lehrerlnnen -
pädaooqisches Wissen ist aber wichtiq,

Stellungnahme ist nicht berücksichtigt.

2 Die Schulpflege kann nach Bedarf weitere

Lehrpersonen beiziehen.

Stellungnahme SP: Vorschlag für neue

Formulierung: Die Schulpflege kann nach

Bedarf weitere Lehrpersonen sowie

andere Fachpersonen beiziehen.

Stellungnahme ist nicht berücksichtigt.

Atl-27 Übertraouno von Aufoaben heul
1 Die Schulpflege kann

Gemeindeangestellten bestimmte Aufgaben

zur selbständigen Erledigung übertragen.

Vorbehalten bleiben

Delegationsbeschränkungen der

Volksschulqesetzqebunq.

2 Die Schulpflege kann die Kompetenz für
Anstellung und Kündigung, mit Ausnahme

der Mitglieder der Schulleitungskonferenz,

in den Bereichen ausserhalb des

Volksschulgesetzes teilweise oder ganz

Mitgliedern der Schulpflege oder
Gemeindeanqestellten deleoieren.

3 Ein Erlass regelt die Aufgaben und

Entscheidunqsbefuqnisse.
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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Sitzung vom 24. Okto:ber 2019

NEUE GEMEINDEORDNUNG
(GO.ENTWURF)

STELLUNGNAHMEN
DER POLITISCHEN
PARTEIEN EVP, FDP,
SP UND SVP SOWIE
EINER
PRIVATPERSON
{CHRONOLOGISCH)

GEMEINDERATSENTSCH EID
voM 06.06.2019(GRB NR.
135/2019)

(Hinweise und Verweise auf die qültise GO lllnkl)
D. @Eigenståndige
Kommission)

Art.28 Zusammensetzuno Att.29)
Die@
besteht mit Einschluss des Präsidenten

bzw. der Präsidentin aus 5 Mitgliedern.

Nebst dem bzw. der vom Gemeinderat aus

seiner Mitte abzuordnenden Präsidenten

bzw, Präsidentin konstituiert sich die
Behörde selbst.

Art.29 Aufqaben Art.30)
t_oie@
besorgt selbständig die Sozialhilfe.

Stellungnahme SVP: An dieser Stelle ist

das Layout suboptimal. Es fehlt ein

Abstand zwischen der jeweiligen Zahl

und dem Anfangsbuchstaben. Da es sich

hierbei um eine Aufzählung handelt, wäre

zudem ein Punkt nach derZahl
angebracht. Analog bevozugt die SVP

Zell auch an dieser Stelle das Wort
Sozialbehörde.

Stellungnahme ist nicht berücksichtigt.

2_Die Aufgaben werden durch die

eidgenössische und kantonale

Gesetzgebung bestimmt.

3 Die Sozialbehörde wählt im Bereich

Soziales die Vertretunqen der Gemeinde in

0rqanisationen des öffentlichen und
privaten Rechts, soweit das

0rqanisationsrecht dieser Orqanisationen

die Zuständiqkeit nicht anders reqelt und

nicht die Gemeindeversammlunq zuständiq

ist.

3{Die@
kann Gemeindeangestellten bestimmte

Aufgaben zur selbständigen Erledigung

übertragen. Sie regelt die Ubertragung der
Aufqaben in einem Erlass.

Art.30 Finanzbefuonisse (Art.31)

D¡e@istim
Rahmen ihrer Aufgaben im Bereich des

Sozialwesens zuständig für:

1. den Ausgabenvollzug,

2. gebundene Ausgaben,

3. die Bewilligung von im Budget

enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben

und Zusatzkrediten bis Fr. 30'000.00 für
einen bestimmten Zweck und von neuen

wiederkehrenden Ausgaben und

Zusatzkrediten bis Fr. 5'000.00 für einen

bestimmten Zweck,

4. die Bewilligung von im Budget nicht

enthaltenen neue einmalige Ausgaben und

Zusatzkredite bis Fr. 10'000.00 für einen

bestimmten Zweck, höchstens bis Fr.

20'000.00 im Jahr und über neue jährlich

wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 5'000.00

für einen bestimmten Zweck, höchstens bis

Fr. 10'000,00 im Jahr.

Stellungnahme SVP: Analog bevozugt
die SVP Zell auch an dieser Stelle das

Wort Sozialbehörde.

Stellungnahme ist nicht berücksichtigt,
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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Sitzung vom 24. Oktober 2019

NEUE GEMEINDEORDNUNG
(GO-ENTWURF)

STELLUNGNAHMEN
DER POLITISCHEN
PARTEIEN EVP, FDP,
SP UND SVP SOWIE
EINER
PRIVATPERSON
(CHRONOLOGISCH}

G E M E IN DERATS E NTSC H EID.
voM 06.06.2019(GRB NR.
135/2019)

Hinweise und Verweise auf die sültiqe GO /l-itrkl)

E. Unterstellte Kommissionen

Art.31 Anzahl und BeseÞung Stellungnahme Privatperson:,Neu wird

eine I Jmweltkommission geschaffen.

Falls diese ausschliesslich die Aufgaben

der bisherigen Kommission,,Landschaft

und Natu/'übernimmt, sollte auf deren

Aufbau vezichtet werden, da die

Aufgaben (gemäss Vorstand 201 4-18)
80% administrative Aufgaben innehat. Mit

der neuen Aufbauorganisation werden

operative Aufgaben der Verualtung
zugewiesen und daraus folgt, dass die

administrativen Aufgaben ehemaliger
Kommission,,Landschaft und Natui' in

die Venraltuno überführt werden."

Stellungnahme ist nicht berücksichtigt.

1 ñom êamaindarcf r rnlarelahon fnlnanda

Kommissionen:

1. Enerqiekommission

2. Umweltkommission

3. Planungs- und Baukommission

(Die bisherige Kommission Landschaft und Natur

erhält neu die Bezeichnung Umwellkomnission.
Die Sicherheitskommrssion wurde bei der letzten

GO-Revislon abgeschafft und wird deshalb nicht

in der neuen GO festgelegt [vgl. Weisung zur
Gemeindeabstimmu ng vom 21.05.201 7, LinkÐ.

Ein effizientes Gremium, das sich mit der
Sicherheit befasst wird neu in einem separaten

GR-Er/ass fesfoe/eof. )

2 Ein Behördenerlass regelt für jede

unterstellte Kommission ihre Mitgliedezahl,
die Zusammensetzung, die Aufgaben und

Entscheidunosbefuonisse.

3 Der Gemeinderat schreibt die Besetzung

von Sitzen in unterstellten Kommissionen

öffentlich aus und wählt die Mitglieder.

Stellungnahme SP: Und wählt die

Mitglieder.

Stellungnahme SVP: Die SVP Zell

möchte die Ziffer 3 um folgende Worte

ergänzen: Der Gemelnderât schrelbt dle

Besetzung von Sitzen in unterstellten
Kommissionen öffentlich aus UND
WÄHLT DIE MITGLIEDER.

Stellungnahmen sind vollständig berücksichtigt.

F. Rechnungsprüfungskommission Stellungnahme von Privatperson zur

RPK, Art. 31 ff: 'Die
Mustergemeindeordnung beschreibt in

Art 46 ff die

Geschäft sprüfungskommission. Wieso

wird in der Gemeinde Zell auf eine GRPK

verzichtet? Gerade mit der neuen

Aufbauorganisation und der
konsequenten Trennung von

strategischen und operativen Aufgaben

wäre eine GRPK hilfreich. - Antrag: Es ist

eine Geschäft sprüfungskommission in

die Gemeindeordnung aufzunehmen.

Grundlage dazu bildet die
Mustergemeindeordnung des Kantons

Zürich."

Antrag ist nicht berücksichtigt. Gemeinden mit

Gemeindeversammlungen
(Versammlungsgemeinden) verfügen seit jeher

über eine Rechnungsprüfungskommission (RPK)

und Parlamentsgemeinden über eine Rechnungs-

und Geschäftsprüfungskommission (RGPK). ln

Versammlungsgemeinden, bei denen die RGPK-

Einführung debattiert worden ist, wurde eine

solche abgelehnt. Keine Mehrheit fand die RGPK

in den Gemeinden Thalwil, Meilen, Richterswil

und Gossau,

Art.32 Zusammensetzunq Art,44)
1 Die Rechnungsprüfungskommission

besteht aus fünf Mitqliedern, die Präsidentin
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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Sitzung vom 24. Oktober 2019

NEUE GEME¡NDEORDNUNG
(GO.ENTWURF)

STELLUNGNAHMEN
DER POLITISCHEN
PARTEIEN EVP, FDP,
SP UND SVP SOWIE
EINER
PRIVATPERSON
ICHRONOLOGlSCH)

G EME I NDE RATSENTSC H EI D

v0M 06.06.2019(GRB NR.
135'2019)

Hínweise und Verweise auf die sültise GO L¡k/)
bzw. der Präsident inbeoriffen.

2 Die Präsidentin bzw. der Präsident wird

direkt durch die Urnenabstimmung gewählt.

Die Rechnungsprüfungskommission

konstituiert sich im Ubriqen selbst.

Art.33 Prüfunqsfristen Art.47)
Die Rechnungsprüfungskommission prüft

Budget und Jahresrechnung sowie die

übrigen Geschäfte in der Regel innert 30

Taoen.

Art.34 Finanztechnische Prüfstelle Stellungnahme Privatperson: " . Da der

Bericht der Prüfstelle ein Bestandteil des

Berichts der RPK ist, ist die RPK bei der

Festlegung der Prüfstelle einzubeziehen.
. ln $149 des GG ist definiert, dass der
Gemeinderat und die RPK die Prüfstelle

gemeinsam festlegen. Fallweise könnte

diese Kompetenz an die RPK delegiert

werden, jedoch m.E. nicht ausschliesslich

an den GR. - Antrag: Ubernahme der

Vorgaben aus der
Mustergemeindeordnung des Kantons

Zürich"

(neu)

Antrag ist berücksichtigt.

Der Gemeinderat b€€{immt-Ud_jlg
Rechnunqsprüfunqskommission bestimmen

mit übereinstimmendem Beschluss die

Prüfstelle.

IV beroanqs- und Schlussbestimmunqen

Art 35 berqanqsreqelunqen
Die Planunqs- und Baukommission bleibt in

der bisheriqen Zusammensetzung und mit

den bisheriqen Zuständiqkeiten bis zum

Ende der Amtsd auer 2018-2022 bestehen.

Ubergangsbestimmung in Art. 35 GO-Entwurf

aufgrund einer GAZ-Empfehlung.

Art.36 lnkrafttreten
Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer

Annahme durch die Stimmberechtigten an

der Urnenabstimmung und nach

Genehmigung durch den Regierungsrat auf
einem vom Gemeinderat festzulegenden

Tao in Kraft.

Art.37 Aufhebuno früherer Erlasse

Auf den Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser

Gemeindeordnung wird die

Gemeindeordnung der Gemeinde Zell vom

17. Mai 2009, mit Teilrevision I vom 17. Juni

2012 und Teilrevision ll vom 21. l,llai 2017,
aufoehoben.

Genehmigung des Regierungsrats

Die vorstehende Gemeindeordnung

der Politischen Gemeinde Zell wurde

an der Urnenabstimmunq vom ...
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NEUE GEMEINDEORDNUNG
(GO-ENTWURF)

STELLUNGNAHMEN
DER POLITISCHEN
PARTEIEN EVP, FDP,
SP UND SVP SOWIE
EINER
PRIVATPERSON
fCHRONOLOGISCHI

GEMEINDERATSE NTSCHEID
v0M 06.06.2019(GRB NR.
135'20r9)

(Hinweise und Verweise auf die gültige CO Llnk/)

angenommen.

Namens der politischen Gemeinde

Die Gemeindepräsidentin bzw. der

Gemeindepräsident:

Die Gemeindeschreiberin bzw, der

Gemeindeschreiber:

Vom Regierungsrat des Kantons Zürich am

2.2 Berücksichtigte und nicht berücksichtigte Einwände
lm Folgenden sind die im Rahmen der Vernehmlassung geäusserten Einwände zusammen-
gefassi aufgeführt, wobei zwischen elf berücksichtigten Einwänden und lediglich fünf nicht
berücksichtigten Einwänden zu unterscheiden ist.

Berücksichtiote Ei nwände:
1. Bezeichnung Sozialbehörde(stattSozialkommission)
2. Bezeichnung Wahlzettel (stattWahlvorschläge)
3. Ersatzlos gestr¡chen sind obligatorische Urnenabstimmungen bei Veräusserungen und

lnvestitionen von Liegenschaften und Belastungen von Grundstücken mit Rechten im
Wert von liber 2.5 Mio. Franken.

4. Ersatzlos gestrichen ist das fakultative Referendum bei Enverb und Veräusserung von
Grundeigentum und von dinglichen Rechten an Grundstücken, inkl. Tausch und Abga-
be im Baurecht.

5. Vorberatende Gemeindeversammlung wurde belassen (Ausnahmen: Volks-, Einzelini-
tiativen, Verträge und Rechtsgrundlagen über den Zusammenschluss oder der Zu-
sammenarbeit mit anderen Gemeinden).

6. Finanzbefugnisse der Gemeindeversammlung bei Vorfinanzierung von lnvestitionsgut-
haben (keine Beschränkung auf das Finanzvermögen und auf Belastungen von Grund-
stücken mit dinglichen Rechten im Wert über CHF 1.5 Mio. bis CHF 2.5 Mio.).

7. Finanzbefugnisse der Gemeindeversammlung bei lnvestitionA/eräusserung von Lie-
genschaften des Finanzvermögens sowie Belastungen von Grundstücken mit dingli-
chen Werten über 1.5 Mio. Franken (ohne weitere Begrenzung).

8. Präzisierung Zusammensetzung des Gemeinderates: mit Präsidenlin des Gemeinde-
rates und PräsidenUin der Schulpflege.

9. Grundsätzliche Finanzbefugnisse des Gemeinderates bei Veräusserung von Liegen-
schaften des Finanzvermögens im Wert bis 1.5 Mio. Franken (ohne ausdrückliche Er-
wähnung der Belastung von Grundstücken mit dinglichen Rechten).

10. Der Gemeinderat schreibt die Besetzung von Sitzen in unterstellten Kommissionen öf-
fentlich aus und wählt die Mitglieder (Ergänzung mit der Wahl der Mitglieder).

11. Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission bestimmen im übereinstim-
menden Beschluss die finanztechnische Prüfstelle (Ergänzung mit der RPK).
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N icht berücksichtigte Ei nwände:
1. Die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans ist zeitgemäss durch den Gemein-

derat als Exekutive festzulegen (nicht die Gemeindeversammlung als Legislative).
2. Antrag nach Stellenplafonierung durch die Delegation an die Gemeindeversammlung

ist anachronistisch und widerspricht einer zeitgemässen Venrvaltungsführung. Die Ge-
meindeversammlung entscheidet im Rahmen der jährlichen Budgetversammlung ge-
samthaft über die Gemeinde-Ausgaben.

3. Einführung einer Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) wird nicht
berücksichtigt: Versammlungsgemeinden verfügen seit jeher über eine Rechnungsprü-
fungskommission (RPK) und Parlamentsgemeinden wie Winterthur über eine RGPK. ln
Versammlungsgemeinden, bei denen die RGPK-Einführung debattiert worden ist, wur-
de eine solche abgelehnt. Keine Mehrheit fand die RGPK u.a. in den Gemeinden
Thalwil, Meilen, Richterswil und Gossau.

4. Die Abschaffung der Umweltkommission (bisher Kommission Landschaft und Natur) ist
nicht modern und widerspricht der bisherigen Entwicklung.

5. An den neuen Finanzkompetenzen wird aus folgenden Gründen festgehalten:
> Mit der Aufhebung der Werkkommission per 1. Juli 2018 wurden ihre Finanzkompe-

tenzen (CHF 100'000 pro Jahr ausserhalb Budget) nicht an den Gemeinderat über-
tragen, obschon dieser die Aufgaben der Werkkommission vollständig übernommen
hat.

à Die neuen Finanzkompetenzen des Gemeinderates sind massvoll und geringfügig
angepasst, was beim durchgeführten Benchmarking mit 7 Gemeinden im Vergleich
zu den Einwohnerzahlen nachweisbar ist (Turbenthal, Weisslingen, Hettlingen, Nef-
tenbach, Seuzach, Wiesendangen und Otelfingen)

2.3 Finanzkompetenzen und Benchmarking

Am 1. Juli 2019 wurden die politischen Parteien zu einer ausserordentlichen Partei-
lnformation eingeladen. Dabei wurde das vorstehende Ergebnis ausführlich erläutert. Der
Privatperson, die sich an der Vernehmlassung beteiligte, wurde das Ergebnis schriftlich unter
Beilage eines ausführlichen Auswertungsberichts mitgeteilt. Sämtliche Unterlagen sind ab-
rufbar auf der Gemeindewebsite (www.zell.ch unter Direktzugriff ,,Totalrevision Gemeinde-
ordnung"). Die Diskussionen ergeben sich aufgrund der Erhöhung der Finanzkompetenzen
in der neuen totalrevidierten Gemeindeordnung. Die nachfolgenden Darstellungen zeigen
auf, dass die vorgesehenen Finanzkompetenzen in der Gemeinde Zell aufgrund der Bevöl-
kerungsgrösse und Finanzkraft durchaus moderat in Erscheinung treten. Dabei wurde ein
Vergleich mit den Gemeinden Turbenthal, Weisslingen, Hettlingen, Neftenbach, Seuzach,
Wiesendangen und Otelfingen angestellt.

Einwohner¿ahten von Zell und der Vergteichsgemeinden:

fii¡tr.t'!t¡rcr

7TrI
6Ð

5tr

LI
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Vergleich Finanzkompetenzen aktuelle Gemeindeordnung (GO) und neue GO Zel¡:

SdtuþfegeUrnenabs{inmung

(Art8/6)
Geræindeuersanrrlung

{ Art 1511t}

Grrreinderat

{Ar25lf8} { A{ 40r

bb und rüCHFZell - Einwohnerzahl 6'017

Die Bewilligung von imBudget

cnthdtcncn Ausgaòcn

Die Berv¡lligung von ¡Ín B udgst
nicht enth¡lbncn Ausgden

Die lnvesùIon in sowieden Er,¡verb und die

VerãwÉerwg von LreEer$dìaÈn h
FinârEverritgens

Finauielþ Beteilûuttg an Unþrnehmungen DdÞr

oder db Gewãhrung DarÞhen sowÞ db Eingeiung

von BürgsdraÞn und Leidungur von Karlionen

Turbenüd - Einwohnr¿*l 4748

D¡e Bewiltrgu¡g von im Budgd
entheltercn Ausgaben

Die Bewi[þung von im Budgef
nicht cnthelbnen Ausgdeñ

Die lnv estdion in sorrie den E¡Íerb ¡nd die

Veriãusserung uon Liegensúafun des

Finanzve¡nigens

Finamblb Beteilþung an Unbrnehmungen Dríüer

oder die Gewãhrung Darlehen sowb die Eingehung

von Bürqsdrafien und LeiSungen von Kauüonen

{-) úber 5{I0m {-ì

C*nr¡rderelsünrlung

Art 15J I

neue GO Zell

rs0000

3t|'000
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{--)

{-j

Vergleich Finanzkompetenzen Gemeinde Turbenthal und neue GO Zell:
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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Sitzung vom 24. Oktober 2019

Vergleich Finanzkompetenzen Gemeinde Weisslingen und neue GO Zell:

GemindeversamnlungUrnenabstnnung

(Art I / 6) Art 15if
GenEinderåt

(Art 25 / '¡8)

Sdrulptuge

{ Art 4.0,

bb und ritCHFWdsslingen - Einwúner¿ahl 330'N

Die Bewilfigung vør im Eudget

enthrltenen Ausgaben

Die Baivilþung uut im8udgtÈ

nicht enthrltenen Awgden

Die lnvesffion in sowieden Ert¡tnrb und die

Vøalsserung von trÊgêßdlafrn des

Finanrvemtþans

FinaøÞlle Seteìl(png an thÞrnehmmgen Ðdüer

oder die Cflrårung Da¡lehen ¡owie die Eingehuq
rron Ëk¡rgsdraÈfl und Lei*mgen vm Kadüen

Fhtlingen - Einwohner¿*l 3174

Dre Bewillþg vor imBudget

enthrltenen Atsgden

Die Bewifigung von imBudgst
nicht enth¿ltenen Ausgaben

Die Investdbn in so¡¡ie den Enverb und die

Verausserung von LiegensdnÞn des

F¡nanzvernägens

FinarzblÞ Beteilþuq an Unbmehnungen Driüer

oder die Gewiãhrung Darlehen sowie db Eingehung

von Bürgsdrabn und Leidungen von Kauü,onen
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Vergleich Finanzkompetenzen Gemeinde Hettlingen und neue GO Zell:
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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Sitzung vom 24. Oktober 2019

Vergleich Finanzkompetenzen Gemeinde Neftenbach und neue GO Zell:

Urnenabslinmung Ge ræinderr ersannrlung Geræinderat

ùldtenbach - Ein',rchnr¿ahl $553
{Aû B/ Art 15i ,| Art 25 /

S$uþÍege

{ Aû 4S 25}

bb und nitCHF

neue GO Zell

100000

Die Bewilþung von im Budget

enthrltencn Ausdaberr

Die Bewilþung von ira BtdgÉ
nicht enth¡lb nen A$gúen

ilie lnvestron in sorie dm En¡verb und dÞ

Verär¡sserung ìrur [JegersdtaÈí des

FinarEvefirttgerÉ

Finamielle BeÞlþurg an UnÞrneùnungen Dd&r

o&r dÞ Gewdrrung Darlehen sowie db Eingehung

von Bürqs,úaÈn und l-ei$rngen von Kaulonen

Seu¡adl - Einwohner¿drl 7312

Die Bavilþung von im Ërdget
enthrltenen Amgaben
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Gemiruhrst
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(-l

Vergleich Finanzkompetenzen Gemeinde Seuzach und neue GO Zell:

Dre Eew¡fuung von im Budget
nicht enthrltenen Ausgaben

Die lnvestrlon in sowie den Eruerb und die

Verãusserung von LiegensùaÞn des

Finanzverniþens

FinanzblÞ Beteilþung an Unbrnehrnungen Driüer

oder db Gewåhrung Darlehen sowie die Eingehung

von Bärgsúafun und Le¡dungen von Kadionen
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Enrerù:

i¡ber?0001X)0

Vertiusserwg.

i¡ber'tÐ{X}1t}0

úber 1'500000

. Ert¡lerb:

2000ïx)0
Vera¡sûeruilg:

100fit00

1',500'000 {--}

äborCHF bls und miìCHF bE r¡nd íüCHF

neue GO Zell akù¡elþ GO dú¡€lleGO neue GO Zell dû¡€þ GOaldrc[eGO neue GO Zell

200'000 200ïÐ0ehtneig

wþ;deùeh¡end

5r0ü0ü)

5ffÏ000

25û0',000

250 000

5009m

500T00 250t00

25û0 000 400000

800ü) 50000 zï000

einmaþ 500fino 2500'000 400r00 250ût00 2fiÌ000 100'000 100{n0

80$m0{-i

80r00

40ü000

2û000

oro Jak åödrsfens

wide*ehrend

o¡o Jaàr f¡¿iclsfens

f-)

500t00

{-ì

{-}

(-¡

250 û00

(--)

t-l

{--)

250t00 40000

16û000 150 000

300'000

50000

80000

{-l {-) 3mû000 riber 1'500000 3Sflruoo 1',500'000 {-}

{--} {-)

Seite 24 von 28

{--) 0 {-)



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Sitzung vom 24. Oktober 2019

Vergleich Finanzkompetenzen Gemeinde Wiesendangen und neue GO Zell:

Urnenabslinnung

(AûBr6)
Geneindevrrsarrrlung

{ Art 15/ { l)
Geneinderal

{Arl 25J

Sdrulpfege

{ Art 40l25}

bb und nitCHF
Wesendangen - Einr¡'ohnr¿ahl 6'380

Die Bewilþung von rmBudgeÉ

enthrltenen Ausg&n

Die Ba$lþurq von nnBudget
nicht enth¿lbnen Awgôen

Oie tnvæùIon n sowieden E¡rerb wd dÈ

Verãrsserung von LegenådtaÞn des

F¡nanzüerÍitgerrs

Firnamielb Betelþung ar unÞrndrnurqen Dribr
oderdie Gervdrung Dadeften sorie die Eingehung

rlør Btrgsdla&n und Lei$,mgeri von Ka¡tøen

OÞlfingen - Einwohner¿aft I 2842

Die Berlilþung vøt rrn Eudgot

enthaltenen Ausgaben

0íe Bewílþury von írn Budget
nicht enthallenen Ausgaben

Die lnvesffon in sowie.den Erwerb und die

Veråus€erung von Liegensdrañen des

Flnanzverntigens

Finamblle Bebilþung an UnÞrnehrnungen Driter

oder die Gewåhrung ûarlehen sowie dÞ Eingehung

von Bürgsúafrn und Leidungen von Kau$onen

neue GO Zell
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r50100
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Vergleich Finanzkompetenzen Gemeinde Otelfingen und neue GO Zell:

50 000

{--)
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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Sitzung vom 24. Oktober 2019

Die Bewilligung von ¡m Budget enthaltenen Ausgaben (einmalig)
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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Sitzung vom 24. Offiober 2019

Die Bewilligung von ¡m Budget nicht enthaltenen Ausgaben (einmalig):
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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Sitzung vom 24. Oktober 2019

3. Empfehlung

Der Gemeinderat gelangt nach der Berücksichtigung des kantonalen Vorprüfungsberichts
vom 9. April 2019 und Durchführung des Vernehmlass.ungsverfahrens zur Totalrevision der
Gemeindeordnung der Gemeinde Zell ZH zur festen Uberzeugung, dass es sich im vorlie-
genden Fall um eine ausgewogene und moderate Vorlage handelt. Den Stimmberechtigten
wird empfohlen, dieser Vorlage zuzustimmen und an der Urnenabstimmung vom g. Februar
2020 eine gutheissende Abstimmungsempfehlung zur Totalrevision der Gemeinde Zell ZH
zu geben.

Der Gemeinderat Zell beschliesst:

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen

Die Vorlage zur Totalrevision der Gemeindeordnung der Gemeinde Zell ZH wird gut-
geheissen.

llia /1amai^¡^r,^rêâmml,,na ^m^f¡^hl+ ¡^ñ C+¡ñmllaraala{ia{a^ â^ ¡^r I ¡F^^ñ^1^ê+¡ñUlg VglllglllU(¡VglùqlllllllUllY glllPllgllll \¡gll \rllllllllWglçWllLlvf9¡1, Glll Wçl \Jlll9llGlWÐLllll-

mung vom 9. Februar 2020 die Abstimmungsfrage ,,Wollen Sie der Totalrevision der
Gemeindeordnung der Gemeinde Zell ZH zustimmen?" mit JA zu beantworten.

3. Mitteilung durch Protokollauszug und einer Kopie der Auswertung in Tabellenform an:

3.1 Michael Stahel, Präsident RPK, Alte Tösstalstrasse 18, 8487 Rämismühle
3.2 Stefan Hunger, Projektleiter und Partner, lnoversum AG, Seestrasse 869,

8706 Meilen
3.3 Gemeinderatsmitglieder
3.4 Geschäftsleitungsmitglieder
3.5 Vorarchiv Gemeinderatskanzlei

GEMEINDERAT Z

c1

fu* -/+z?þ4
Regula Ehrismann
Gemeindepräsidentin

n i-Roth
Gemeindeschreiber

Versandt: 29. Oktober 2019
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